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Beschluss der Bürgerschaft 
 
Zu TOP: 9.1 
zur Tarifbindung 
Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit 
Vorlage: AN 0047/2025 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister als Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der städtischen 
Gesellschaften wird beauftragt zu prüfen, ob und wie eine Tarifbindung der Gesellschaften, 
an denen die Hansestadt Stralsund unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist, möglich ist. 
Im Rahmen der Prüfung sollen alle realistischen Möglichkeiten, die zu einer Tarifbindung der 
Gesellschaften führen können, betrachtet und eruiert werden. Bei der Prüfung sind auch die 
Auswirkungen auf die Gesellschaften selbst und auf die Hansestadt Stralsund zu 
untersuchen und aufzuzeigen. 
Die Prüfergebnisse sind dem Ausschuss für Gesellschafteraufgaben und dem Ausschuss für 
Finanzen und Vergaben zur Beratung mit dem Ziel, eine Empfehlung an die Bürgerschaft 
auszusprechen, vorzulegen.  
 
 
Beschluss-Nr.: 2025-VIII-04-0129 
 
Datum: 19.06.2025 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Kuhn 
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